
Stadt Schmölln                                                           Schmölln, 12.10.2022 

           
- Stadtrat Schmölln - 

                                                    Vorl.-Nr.: V 0757/2022 
 
 
 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
 
 
Betreff:  Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben 2022 
  BV „Neubau einer Kindertageseinrichtung in Altkirchen“ 
                           
Einreicher:  Bürgermeister  
  
  

Beratungsfolge Ausschuss: am Abstimmung 

38. Hauptausschuss  11.10.2022 Ja-Stimmen 6 

  Nein-Stimmen 0 

  Stimmenthaltung 0 

Beratungsstatus nicht öffentlich / vorberatend 
 

 

Beratungsfolge Ausschuss: Am Abstimmung 

36. Stadtratssitzung 20.10.2022 Ja-Stimmen  

  Nein-Stimmen  

  Stimmenthaltung  

Beratungsstatus öffentlich / beschließend 

  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Hauptausschuss schlägt dem Stadtrat Schmölln zur Beschlussfassung vor: 
 
die Genehmigung der überplanmäßigen Ausgabe für das Haushaltsjahr 2022 im 
Vermögenshaushalt:  
 
 
in Höhe von    300.000 Euro 
    (i. W. dreihunderttausend Euro) 
 
 
HHSt. 46420.94010  Kindertagesstätte Altkirchen - Neubau 
    alter Planansatz: 1.200.000 Euro 

neuer Planansatz: 1.500.000 Euro 
Erhöhung:  300.000 Euro 

 
 

Die Deckung der überplanmäßigen Mehrausgabe erfolgt durch eine Entnahme aus der 
HHSt. 88300.34000 (sonstiges Grundvermögen, Einnahmen aus Veräußerung von 
Grundstücken). In dieser Haushaltstelle wurden mehr Einnahmen erzielt als geplant.  
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Sachdarstellung: 
 
In Vorbereitung der Beschlussvorlage zur Vergabe der Außenanlagen ist eine 
überplanmäßige Ausgabe erforderlich, damit die Inbetriebnahme der Kindertagesstätte 
schnellstmöglich erfolgen kann. 
 
Um die Maßnahme durchführen zu können, ist eine Deckung über 300.000 Euro erforderlich. 
 
Im aktuellen Finanzplan waren 180.000 Euro im Jahr 2023 für die Außenanlagen geplant. 
 
 
 

 
Sven Schrade        
Bürgermeister       
 


